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Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg

Gemäß § 47 Absatz 5 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) wird aus dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts 
Berlin-Brandenburg vom 28.11.2023 - OVG 1 S 95/23 – die 
Entscheidung veröffentlicht:

Auf Antrag der Antragstellerin wird § 1 der ordnungsbehörd-
lichen Verordnung der Landeshauptstadt Potsdam über 
 Öffnungszeiten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen 
aus Anlass besonderer Ereignisse (1. Advent am 03.12.2023 
und 2. Advent am 10.12.2023) vom 18. Oktober 2023, 

 veröffentlicht im Amtsblatt der Antragsgegnerin Nr. 12/2023 
vom 2.  November 2023 (S. 17 f.), bis zu einer Entscheidung über 
einen  Normenkontrollantrag vorläufig außer Vollzug gesetzt.

Die vorstehende Entscheidungsformel ist gemäß § 47 Absatz 
5 Satz 2 VwGO wegen der Unanfechtbarkeit der Entscheidung 
allgemein verbindlich. Die gerichtlich außer Vollzug gesetzte 
ordnungsbehördliche Verordnung darf nicht mehr angewendet 
werden.

Potsdam, den 30. November 2023
Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Öffentliche Verkündung


